
Ortsgemeinde Virneburg  Vorlage Nr. 105/164/2024 

 
 Beschlussvorlage 

    

 

TOP Vorratsbeschluss für die 
Auftragsvergabe der im Zuge der 
Erdverkabelung der 
Straßenbeleuchtung erforderlichen 
Elektroarbeiten 

 

 Verfasser:   
Bearbeiter: Helmut Schumacher 
Fachbereich 4.1 

  Datum:  
17.01.2024 

Aktenzeichen: 

 

  Telefon-Nr.: 
02651/8009-48 

 
 
 

Gremium Status Termin Beschlussart 

Ortsgemeinderat öffentlich 30.01.2024 Entscheidung 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Ortsgemeinderat beschließt, den Ortsbürgermeister zu ermächtigen, den Auftrag 
für die im Zuge der Erdverkabelung der Straßenbeleuchtung erforderlichen Elektro-
arbeiten an den Bieter mit dem wirtschaftlichsten Angebot zu erteilen. Sollten jedoch 
die Kosten um mehr als 10 % überschritten werden, behält sich der Ortsgemeinderat 
die Vergabeentscheidung vor. 
 
Des Weiteren wird der Ortsbürgermeister beauftragt, die fehlenden Straßenleuchten 
bei der Fa. Endres Lighting GmbH, Polch, in Auftrag zu geben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschluss: 
 
 
 
 

Abstimmungsergebnis: 

 
Ein- 
stimmig 

 
Mit  
Stimmenmehrheit 

Ja 
 

Nein 
 

Enthaltung 
 

 
Laut Beschlussvor-
schlag 

 
Abweichender 
Beschluss 
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Sachverhalt: 
 
In der nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung vom 10.10.2023 hat der Ortsgemeinde-
rat beschlossen, die fehlende Erdverkabelung der Straßenbeleuchtung und die feh-
lenden Lampenfundamente im Zuge der Westnetzmaßnahme durch die Fa. Körtgen 
herstellen zu lassen. 
Dies hat zur Folge, dass dies in verschiedenen Straßen zu Installationsarbeiten führt 
mit folgenden Leistungen:  

- Lieferung und Installation von neuen Lichtmasten (13 Stck) 
- Installation von neuen Straßenleuchten (6 Stck), die von der Ortsgemeinde zur 

Verfügung gestellt werden.  Zur Ausführung kommt entweder die Caso I - 
TopHat oder die Caso I - LED Modul der Firma Endres Lighting GmbH, Polch. 
In 2013/2014 wurden bereits Teilbereiche der Straßenleuchten auf die Caso I - 
TopHat umgerüstet. 

- Anschluss Erdkabel an vorh. Straßenleuchten,  Installation von fehlender Ver-
kabelung in den Lichtmasten 

- Entfernen von oberirdischen Stromanschlüssen einschließlich der Wandhalte-
rungen 

- Demontage und Montage von vorh. Straßenleuchten 
- Lieferung und Installation eines neuen Straßenbeleuchtungsschaltschrankes in 

der „St. Joster Straße“ und in der Straße „In der Au“ 
Der Schaltschrank in der Talstraße sitzt im Überschwemmungsbereich des Nit-
zbaches. Der neue Standort  ist im Anfangsbereich der St. Joster Straße ge-
plant mit 4 Schaltkreisen: 
- St. Joster Straße 
- Hauptstraße in Richtung Mayen mit Brauberg 
- Hauptstraße bis zur Brücke Nitzbach mit Talstraße bis zur Brücke Nitzbach 
- Leuchten unterhalb der Burg 

 
In der Straße „In der Au“ ist neben der Westnetzstation auf Grund der großen Lei-
tungslänge zum Straßenbeleuchtungsschaltschrank „Mühlenberg / Burgblick“, ein 
neuer Straßenbeleuchtungsschaltschrank vorgesehen mit 3 Schaltkreisen: 

- Talstraße bis zur Brücke Nitzbach 
- Auf der Au 
- In der Au mit Hauptstraße (bis Bereich Brücke Nitzbach)  

 
Die Straßenleuchten der Straßen „Mühlenberg“, „Burgblick“ und „Nitzblick“ wer-
den  weiter über den Schaltschrank Mühlenberg / Burgblick geschaltet. 
 

 
Für die vg. Arbeiten hat die Verwaltung ein Leistungsverzeichnis erstellt. 
7 hiesige Firmen wurden in Absprache mit der Ortsgemeinde aufgefordert ein Ange-
bot bis zum 30.01.2024 abzugeben.  
 
Da am 30.01.2024 schon die nächste Ortsgemeinderatssitzung ansteht, besteht die 
Möglichkeit, dass der Ortsbürgermeister durch den Ortsgemeinderat ermächtigt wird,  
den Auftrag für die im Zuge der Erdverkabelung der Straßenbeleuchtung erforderli-
chen Erdarbeiten an den wirtschaftlichsten Anbieter zu erteilen. Sollten jedoch die 
Kosten um mehr als 10 % überschritten werden, behält sich der Ortsgemeinderat die 
Vergabeentscheidung vor. Dem Ortsgemeinderat wird dann in der nachfolgenden 
Sitzung die Vergabeentscheidung mitgeteilt. 
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----- 
 
Des Weiteren wird der Ortsbürgermeister beauftragt, die fehlenden Straßenleuchten 
(6 Stck) bei der Fa. Endres Lighting, Polch, in Auftrag zu geben. Es sind von Kosten 
in Höhe von ca. 2.500,00 € auszugehen. 
 
 
 
 
 

 

Finanzielle Auswirkungen? 
 

 Ja  Nein 

 
    

Veranschlagung 

 Nein 
 

 Ja, mit 

130.000,00
€ 

54111/096100/8/1
2 

Ergebnishaushalt 

  2024 

Finanzhaushalt  
 2023 

Buchungsstelle: 

 
 
 
Anlagen: 
 
2024-01-12 Kostensumme bepreistes Leistungsverzeichnis 
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